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Dokumententyp: Kurzinformation 
Titel: Zum Rechtsanspruch auf Lärmschutz an Bahntrassen 

 

Der Schienenverkehr bildet in Deutschland eine bedeutende Quelle für Lärmemissionen. Proble-
matisch sind vor allem Lärmschwerpunkte entlang der europäischen Güterverkehrskorridore mit 
räumlich konzentrierten, hohen Belastungen. Zur Identifizierung von Rechtspositionen betroffe-
ner Anwohner ist zwischen Lärmvorsorge und Lärmsanierung zu unterscheiden.1 

Lärmvorsorge bei Neubau oder wesentlicher Änderung eines Schienenweges 

Das Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)2 verfolgt den Zweck, Menschen und Tiere vor 
schädlichen Umwelteinwirkungen zu schützen und dem Entstehen schädlicher Umwelteinwir-
kungen vorzubeugen (§ 1 Abs. 1 BImSchG). Schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des  
BImSchG sind Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebli-
che Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft her-
beizuführen (§ 3 Abs. 1 BImSchG). Hierzu können auch Geräusche zählen (§ 3 Abs. 2 BImSchG). 

§ 41 BImSchG normiert eine Lärmvermeidungspflicht: 

  „(1) Bei dem Bau oder der wesentlichen Änderung öffentlicher Straßen sowie von Eisenbahnen, Magnetschwebe-
bahnen und Straßenbahnen ist unbeschadet des § 50 sicherzustellen, dass durch diese keine schädlichen Umwelt-
einwirkungen durch Verkehrsgeräusche hervorgerufen werden können, die nach dem Stand der Technik vermeid-
bar sind. 

  (2) Absatz 1 gilt nicht, soweit die Kosten der Schutzmaßnahme außer Verhältnis zu dem angestrebten Schutz-
zweck stehen würden.“ 

                                     

1 Weiterführend zur Thematik: UBA (2022), Schienenverkehrslärm, https://www.umweltbundesamt.de/the-
men/laerm/verkehrslaerm/schienenverkehrslaerm#was-ist-schienenverkehrslarm. 

2 Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütte-
rungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 17.5.2013 (BGBl. I S. 1274; 2021 I S. 123), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 3 des Gesetzes vom 
19.10.2022 (BGBl. I S. 1792) geändert worden ist, https://www.gesetze-im-internet.de/bimschg/BImSchG.pdf. 
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Die zur Durchführung dieser Lärmvermeidungspflicht erforderlichen Vorschriften hat die Bun-
desregierung mit der Verkehrslärmschutzverordnung3 erlassen. Der Anwendungsbereich dieser 
Verordnung beschränkt sich seinerseits auf den Bau oder die wesentliche Änderung von Schie-
nenwegen (§ 1). Die Verordnung definiert, wann eine Änderung wesentlich ist (§ 1 Abs. 2), ent-
hält Immissionsgrenzwerte (§ 2) und normiert Vorgaben zur Berechnung des Beurteilungspegels 
für Schienenwege (§ 4). 

Eine Erhöhung der Zugzahlen - ohne einen baulichen Eingriff oder ohne eine wesentliche Ände-
rung am Schienenweg - löst für sich genommen keinen Anspruch auf Lärmschutz aus.4 Wird eine 
Strecke nur partiell ausgebaut, nicht aber in Höhe des eigenen Grundstücks, und wird die Strecke 
durch den Ausbau insgesamt leistungsfähiger, so kann im Einzelfall ein Ursachenzusammenhang 
zwischen diesem Ausbau und der Zunahme des Schienenlärms auch anderenorts bestehen.5 

§ 41 BImSchG verleiht lärmbetroffenen Anwohnern ein subjektiv-öffentliches Recht auf Festset-
zung und Durchführung der kostenverhältnismäßigen Lärmschutzmaßnahmen. Drittschutz ver-
mitteln darüber hinaus die in der Verkehrslärmschutzverordnung festgelegten Grenzwerte.6 Die 
Rechte Betroffener können etwa durch schriftliche Einwendungen im Planfeststellungsverfahren 
oder durch Verpflichtungsklage auf Nachbesserung des Schallschutzes geltend gemacht werden.7 

Lärmsanierung bei Bestandsstrecken 

Ein gesetzlicher Anspruch auf Lärmschutz besteht in Ansehung der vorbezeichneten Bestimmun-
gen nur dann, wenn Schienenwege neu gebaut oder wesentlich geändert werden. Ergänzend 
hierzu hat die Bundesregierung im Jahr 1999 ein Lärmsanierungsprogramm eingerichtet, im 
Rahmen dessen auch an bestehenden Eisenbahnstrecken Schallschutz realisiert werden kann. 
Diese Lärmsanierung stellt eine freiwillige Leistung des Bundes dar, auf die im Unterschied zur 
Lärmvorsorge kein Rechtsanspruch besteht.8 

                                     

3 Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärmschutzverord-
nung - 16. BImSchV) vom 12.6.1990 (BGBl. I S. 1036), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 
4.11.2020 (BGBl. I S. 2334) geändert worden ist, https://www.gesetze-im-internet.de/bimschv_16/16._BIm-
SchV.pdf. 

4 BMDV (2022), Lärmschutz im Schienenverkehr - Alles über Schallpegel, innovative Technik und Lärmschutz an 
der Quelle, https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Publikationen/E/laermschutz-im-schienenverkehr-bro-
schuere.pdf?__blob=publicationFile, S. 18. 

5 Deutsche Gesellschaft für Akustik e.V. (Hrsg.) (2018), Schienenverkehrslärm - Ursachen-Wirkungen-Schutz, 
https://www.ald-laerm.de/fileadmin/ald-laerm.de/Publikationen/Druckschriften/ALD-Broschuere_Schienenver-
kehrslaerm_Web.pdf, S. 37 f. unter Bezugnahme auf BVerwG, Urteil vom 17.3.2005, 4 A 18/04, BVerwGE 123, 
152-159. 

6 BeckOK UmweltR/Reese, 67. Ed. 1.12.2017, BImSchG § 41 Rn. 46. 

7 BUND u.a. (2001), Hinweise zum Schutz gegen Schienenlärm, https://www.staedtebauliche-laermfi-
bel.de/pdf/S-V-Laerm.pdf, S. 16. 

8 Eisenbahn-Bundesamt, Lärmsanierung, https://www.eba.bund.de/DE/Themen/Finanzierung/Laermsanie-
rung/laermsanierung_node.html;jsessio-
nid=0F8D61894DDEC69776F0F37FC55ABF4C.live21322#doc1527862bodyText2. 
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In Zusammenarbeit mit der Deutschen Bahn AG wurde ein Gesamtkonzept für die Lärmsanie-
rung9 erarbeitet, welches Festlegungen für die Priorisierung der Lärmsanierungsabschnitte ent-
hält. Bevorzugt saniert werden Streckenabschnitte, an denen die Lärmbelastung besonders hoch 
ist und an denen viele Anwohner betroffen sind. Aus den Anlagen zum Gesamtkonzept ist er-
sichtlich, für welche Ortslagen die Lärmsanierung noch aussteht, in welchen Ortslagen die Pla-
nungen aufgenommen wurden und welche Abschnitte bereits saniert sind.10 Nach Angaben des 
Bundesministeriums für Digitales und Verkehr (BMDV) sind seit der Einrichtung des Lärmsanie-
rungsprogramms insgesamt über 1,7 Milliarden Euro in den stationären Lärmschutz geflossen.11 

Einzelheiten zur Förderung sind der Förderrichtlinie Lärmsanierung12 und den Ausführungsbe-
stimmungen Lärmsanierung zu entnehmen. Förderfähig sind Maßnahmen des aktiven und passi-
ven Lärmschutzes (Ziff. 2.4 der Förderrichtlinie). Maßnahmen des aktiven Lärmschutzes an 
Bahnanlagen umfassen die Errichtung von Schallschutzwänden/-wällen, die Errichtung von 
niedrigen Schallschutzwänden, den Einbau von Schienenstegdämpfern oder -abschirmungen, 
den Einbau von Schienenschmiereinrichtungen, Maßnahmen zur Lärmminderung an Brücken-
bauwerken, sowie andere bahntechnische und schalltechnische Innovationen nach Anerkennung 
gemäß § 5 der Verkehrslärmschutzverordnung. Maßnahmen des passiven Lärmschutzes betref-
fen in der Nähe der Bahntrasse befindliche Gebäude, welche zum nicht nur vorübergehenden 
Aufenthalt von Menschen bestimmt sind. In Betracht kommen insbesondere der Einbau von 
Schallschutzfenstern und Lüftungseinrichtungen, die der Senkung der Schalleinwirkungen die-
nen (Ziff. 2.4 der Förderrichtlinie). 

Zuwendungsempfänger sind die Eisenbahninfrastrukturunternehmen des Bundes13 (Ziff. 3 der 
Förderrichtlinie). Soweit passive Lärmschutzmaßnahmen an baulichen Anlagen realisiert werden 
sollen, die nicht im Eigentum der Eisenbahninfrastrukturunternehmen des Bundes stehen, leiten 
diese die Zuwendung an die Letztempfänger weiter. Die Weiterleitung der Zuwendung erfolgt 
durch privatrechtliche Vereinbarung, welche der Schriftform bedarf. Als Letztempfänger sind na-
türliche und juristische Personen, die Eigentümer, Wohnungseigentümer oder Erbbauberechtigte 
baulicher Anlagen sind, im Zusammenhang mit der Realisierung passiver Lärmschutzmaßnah-
men zuwendungsberechtigt. Mieter und Pächter sind nicht zuwendungsberechtigt (Ziff. 3 der 
Förderrichtlinie). 

*** 

                                     

9 Abrufbar unter: https://laermsanierung.deutschebahn.com/downloads.html. 

10 BMDV (2022), Lärmvorsorge und Lärmsanierung an Schienenwegen, https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Ar-
tikel/E/schiene-laerm-umwelt-klimaschutz/laermvorsorge-und-laermsanierung.html. 

11 Ebd. 

12 Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen zur Lärmsanierung an bestehenden Schienenwegen der Eisenbahnen 
des Bundes, überarbeitete Fassung 2022, VkBl. Amtlicher Teil Heft 12/2022 S. 402, 
https://www.eba.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Finanzierung/Laermsanierung/RL_Laermsanie-
rung.pdf;jsessionid=C4D2E13405B8B33F55F276E9B24A9B24.live21322?__blob=publicationFile&v=5. 

13 Auflistung der mit Stand vom 19.7.2023 aktiven Eisenbahninfrastrukturunternehmen abrufbar unter: 
https://www.eba.bund.de/DE/Themen/Eisenbahnunternehmen/eisenbahnunternehmen_node.html. 
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